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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1967

Norm

ZPO §226 I

Rechtssatz

Bei Ansprüchen auf Zahlung eines Geldbetrages muß der Betrag regelmäßig auch dort zi4ernmäßig angegeben

werden, wo die Ausmittelung der Höhe eines Anspruchs vom Gutachten eines Sachverständigen oder weitgehend vom

richterlichen Ermessen abhängt.
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